
LIZENZVERTRAG UND ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag aufmerksam durch, bevor Sie LingoFox installieren. Durch das 

Installieren der Software auf Ihrem Computer erklären Sie sich mit den Bestimmungen dieses Vertrages 

einverstanden. 

NUTZUNGSBERECHTIGUNG 
Dem Kunden wird hiermit ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht eingeräumt, die 

Software für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Abhängig von der Lizenzart darf die Software 

folgendermaßen verwendet werden: 

Privatlizenz berechtigt zur Installation und privaten Nutzung auf einem Computer. 

Einzelplatzlizenz berechtigt zur Installation und Nutzung auf einem Computer innerhalb einer Institution, 

jedoch nicht innerhalb eines Netzwerkes. 

Mehrplatzlizenz berechtigt zur Installation und Nutzung der Software auf jeweils einem Rechner, 

entsprechend der Anzahl der erworbenen Unterlizenzen. Nutzungsberechtigt sind nur Mitglieder oder 

Mitarbeiter der hauptlizenznehmenden Institution (Schule, Uni, Institut o.ä.). Die Anzahl der Unterlizenzen 

kann beliebig durch Zukauf erweitert werden. Setzen Sie sich bitte mit uns unter Angabe Ihrer Lizenz- oder 

Rechnungsnummer in Verbindung. Der Käufer ist verpflichtet die Unterlizenznehmer darauf hinzuweisen, 

dass eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet ist, und kann für Schäden haftbar gemacht werden, die 

durch Unterlassung dieses Hinweises entstehen. Die einzelne Unterlizenz ist nicht übertragbar. 

Die Mehrplatzlizenz schließt eine Einzelplatzlizenz ein, d.h. die Software darf zusätzlich auch auf 

einem Rechner installiert werden, zu dem alle Mitarbeiter Zugang haben. 

Anmerkung Falls eine Schule ihren Lehrkörper komplett mit LingoFox ausstatten möchten, stellen wir nur 

die Anzahl der Lizenzen in Rechnung, die der Anzahl der sprachunterrichtenden Lehrer entspricht. Der Rest 

des Lehrkörpers erhält auf Wunsch jeweils eine kostenlose Zusatzlizenz.  

RECHTE AN DER SOFTWARE UND DER DOKUMENTATION 

Der Lizenzgeber behält sich die Rechte an der Software und deren Dokumentation einschließlich aller 

Änderungen und Verbesserungen vor. Der Kunde darf die Software oder Dokumentation nicht verändern. 

Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Lizenzgebers sind der 

Wiederverkauf und der Verleih der Software untersagt.  

GEWÄHRLEISTUNGEN UND ZUSICHERUNGEN 

Der Lizenzgeber weist darauf hin, dass Software nach dem heutigen Stand der Technik nie völlig fehlerfrei 

sein kann. Der Lizenzgeber kann im Gewährleistungsfall fehlerhafte Software ersetzen, sofern der Kunde 

den Datenträger an den Lizenzgeber zurückgesandt hat. Der Kunde ist zur Rückgängigmachung des 

Lizenzvertrages (Wandlung) nur berechtigt, wenn eine Ersatzlieferung nicht möglich ist. Darüber hinaus 

übernimmt der Lizenzgeber keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf die 

Software und die Dokumentation auf Eignung zu bestimmten Zwecken. Angaben auf Verpackungen, 

Broschüren, Prospekten und ähnlichen Anzeigen sind keine zusicherten Eigenschaften. 

HAFTUNGSBEGRENZUNG 

Diese Software wurde nach den Qualitätsmaßstäben entwickelt, die dem heutigen Stand der Technik 

entsprechen. Aufgrund der Vielfalt der Betriebssysteme und Computerprogrammen kann jedoch nie 

ausgeschlossen werden, dass instabile Betriebszustände auftreten. Der Lizenzgeber haftet nicht für 

Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, es sei denn, diese sind nach dem Produkthaftungsgesetz zu 

ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Vorsorge zum Schutz seiner Daten und Programme zu 

treffen, insbesondere durch Anfertigung von Sicherungskopien, in solchen regelmäßigen Abständen, die in 

seinem Tätigkeitsbereich üblich sind, in maschinenlesbarer Form. Für den Verlust der Daten, der bei 

Beachtung dieser Verpflichtung vermeidbar wäre, haftet der Lizenzgeber nicht. 

EIGENTUMSVORBHALT 

Bis zur vollständigen Bezahlung, bleibt die Software unser Eigentum.  


